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Bericht 
des Ausschuss'es für Vermögenssicherung 

. über 'die 'Regierungsvorlage (349 der Bei
lagen): Bundesgesetz, betreffend die· unter 
nati9nalsozialistischem Zwang geänderten 
odQ' gelöschten Firmennamen (5. Rück-

stellungsgp;etz). 
Der AUSlSchuß IflUr Verm'ögens5icherung hat, 

die lRegierungs'voI'lr.lge 349 der 'Bdlagen in seiner 
Sitzung vom 19. Mai 1947 der Voriber.atung 

~ 

NatÜDnaJJsoziaJLi~ mcht vercinibaJren Firmen
w.ortlaJUties aJlLZurueihmen senn. Um die :ß.escicii~g 
der folgen ,des 'n,ationalsozi,aListischen Eingriffes 
zu erleichtern, gewährt das Gesetz iBef~eiung 
von ,der Verpflichtung zur iEinJhaltung bestimmter 
handelsrechtl{cher Vorschriften über 'die FiDmen
wahrheit und IFi~menaU6schließlichkeit (§§ 2 
und 3~ \ 

Während§ ,2 die :Fortfrülhrung eines ffiü'heren untemogen. 
Firmennamens durch ein noch bestehendes 

Der Berichterstatter, Abgeordneter L 'u d w i g, Handelsunt,ernehmen regelt, t-ut dies§ 3 tÜlr 
machte .auf eine offensichtliche Inkongruenz ·auf- die FäHe, in denen es an derlRechtskontinuität 
meiksam, die .darin besteht, daß nach Erledigung zwischen' dem von"' der früheren, gdöschten 

. des dritten Ruootel1ungsgesetzes ~d~ Hause der Firrma betri-ebeilen IUiIlJd ,dem Unternehmen, das 
Entv,rurf eines tfünlft·en Rück.steUungs,gesetzes vor- nun unter dieser gdöschten Jlirma &ortgeführt 
'gelegt wird, undlbeanuragre daher, die gegen-

"dl'ch G I I V' Roock we!"lden süH, mangelt. 
stal1J 1 e ,. esetzesvor 'ag·e,a s ",lertes u - Die ;Begünstigung gemäß § 3 soll ,als eine 
stell~ngsge~etz" zu be:zeichnen. '. . ! FOl'm' der' Wiedergutmachung nur solchen 
P'1~ RegIerungsvorlage 'V.ersu0t , den mcht u~- Unternehmungen gewährt wel'den, bei. denen 

wlchugen Fragenkompkx der Flrmennamen, die durch ,J,dentität zumindest ·e'inesals Inhaber oder 
. '?lItter !national~zial!.iJstJiJsch,em ZWaJllg, geätndert GeseHschaJler am Unternehmen finan'ziell Be

oder gelöscht wurden, einer L&u~g zuzuführen. tcilJ,igren ein ,ZuisaimmeIllha"IlIg mit dem lun'ter Snt-
§ 1 umreißt den Gegerusuand des GeBetze6. zliehung· des iBeteilligungorech1:es ZJwangsweilSe 

Er erlf·aßt jene Firmen, deren Worthut während liquidierten Unternehmen besteht. Als Er5Iatz 
der deutschen .okkupation eigenmächtig oder auf [<ür ,die' :Rechtskominuität wi~d jedoch die wi\t
Grund 'Von Gesetzen oder anderen Anopdnungen ,scha.ftlichi Fortsetzung .des früheren Unter
mä1lteLbar oder 'UIIlIIl1itteilib,a"r IUlIlter rrllrutliona.;1roZJiali- nehmenszur V.oDausset~ung gemacht.0bdiese 
stischem Zwang geänder't oder .gelöscht wurden. Vomusretzung vorliegt, wiDd vorider Vetikehrs
Acbs. 1(2) des§ l' stellt eine weitere Präzisierung auißfas.sung, aber ,auch von anderen. ~riterien, 
des' Begriff~ Zwangd,ar; der Zw,ang ist gegehen, zum lBeiispiel übern:ahme des Geschäiftslokales 
wenn dWe ÄIlIdier:uIllg oder Lösdrungldiurch 'eim.evor- oder .zumindest ein~s maßgeblichen Teiles der 
angeg:a.ngene E:n~ng von iBeteiJliJgrtlt11Igen er- ehemals !im Beroni,ebe lBeschaftiJgten, des Liclera.n
möglicht wUride. Das heißt also' im Zus,ammen- ten- und Kundenstock.e6, :3!blhängig zu mr.lchen 
hang mit §§ .2 und 3: 'Die A~wendbar1keit der sein. Ober das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
Bestimmungen ,dieses Rückstellungsgesetzes ist ist die zuständige Han,delska:mmer. gutächttich 
zunächst an die Tr.ltsache eines gClWa:lt6amen Ein- zu hören [§ 3, lAbs. (1)]. 
griffes des Nationalsozialismus geknüpft (§ 1). IDem erlhlöhten, be6'tirhqJ.teri IRamiliengciindun
Ein solcher wird inSibesondere im IFalle der n·ach gen entgegengebrachten 'Vertmuenskredit unddem 
einer "Entzieihur1Ig" 11m, Stimne" des Dritten RIÜck.- Recht a~f Namens.schutz i61: im § 4 durch Auf': 
stel~esetzes IdJuOOl ciinen kommiiSISarischen nme einer dettn § 24., lAibs. (1), H. G. iB •. anla:logen 
Vertwalter OIder erunen "Enwer!ber" vorlgenommenen ,Be6t~mung Rechnu:ng getDagen. [)ie Rechte Ab
Fi1limenälIllderung oder der gänlZLichen AIus:wechs- wesender werden durch Albwese!1heit~kull"latoren 
1urr).g eWne6 m:it ,der pol.it~s~n ZidlJsetZJurug des zu w,ahren sein. 

\;., 
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Die durch ,da.s Gesetz für die' zw,isch,efllZeitlich I Nach § 7 obliegt die Vdl1zienung des Gesetzes 
im Handelsregi6ter ,eing,ewagenen Vie1"wechslungö- dem lBun.desministeriuin I~ür hs'tii ,im ElinNer
fähigen ,Firmen gesch,affene Uru;icherl4eit wi~d nehmen mit denheteiltgte~ Bunde~inisi:erien. 
daJdurch eingeschränkt, daß der Antrag au1f Der lBerichternt,atter beantmgte schließlich 
Registrierung ,des alten iFirmenwortlaute6 inner- einige ~nderuDlg,en im Texte des § 2 der 'R,egie
hallb eines Jahres nach ,InlkJ11arfttreten ,des' Ge5etze's ningsvorlage, und zw,ar i6t Thach ,dem legistischen 
gestellt werden muß. IFür ,den F,aU, daß d:iese Gebrauch 'die ,AbkiÜrzung,;Akt.Ge\'i." ausrzu
Frist sich ,aLs zu kuril erweisen sollte; ist ihre schreiben, eb:eni>o ,;Gesdlschalft~n' m. b. ~.", 
ed,eichterte Vedänger~ng im Verordnungsweg,e ferner sind ,die in dem genannten PamgropfrIen 
vorgesehen. 'vorlkommenden Zitierung,en durch die Aufnahme 

Der Grun4satz des § 30 IH. G. rB.;daß bei ~ f§ 4 des '~l~~ies,ülber !Erweroo- und Wirt
Gleichheit oder Vel'lwechslungsfähigke1t eip.er ,a ,tsgen0s.se~lkIl,l'ten ,z,~oogäl1!Zen. DieseÄ.n
erst einzut~aO'enden mit einer schon !bestehenden d:erUngen Sl!nd lI1 dem beigeschlossenen GeSletzes
Firma die s;äte'r eingetragene rF.iJ:1ma einen Zu- I tex!\; bereits iberü~~ii,chtJigt. ..' . ' 
s,atz führen muß, der sie von der hereit6 ein- Der: A'~sschuß ,fUil" Ve~o~ns61cherung hat ~le 
getragenen Firma deutlich unterscheidet, witt-d Vodage, 111 der vom ,Ber[chterst,atter ihean:r:lJgten 
gemäß § 5, Ahs.I(2), zugunsten rder Wiede~ght- Fa.ssung lang,~nom~en und stellt somlt ~den 

, machung~berechtigten ,in sein Gegenteil verkehrt. A n t rag., oder Natlonral.mt wolle dem a~g~schlos-
. . senen GesetzenUwil'rf dIe verf,as6ungsrn,aßlge Zu-

, Nach§,6 genießen die 'zu, iDurchführung die:- stimmung erteilen. 
ses rCe's,etze6 etifo~derlichen Amtshanldlung~n u.nd 
S,chri.ftstüCke rGehühren:befre]uifig. 

Ludwig; 
ß.eridt,~ets,n3!tter : 

" 

'Wien, am 19. Ma!i :1947. 

, ' 

Mayrhofer, 
Obmann. 

, \ 
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'j. 

, Bundesgesetz vom 1947, 
betreffeqd die unter nationalsozialistischem 
Zwang geänderten oder gelöschten Firmen

namen (Viertes RüCkstellungsgesetz). 
1 t I 

Der . N~tüona'lnat hiat beschlossen: 

§ 1. (1) Geg,enstland ,meses B.undesgeserzes slfi,d 
FtiJrmen, ,denen WortLaut wäihretl!d ,der ,deutschen, 
Be8etZIUng ölS,rerreich6, sei 'es eigenmämt,jg, ooi. es 
auf Grund ,vön Gesetzen oder Ia:ndereru An!.. 
ol1d1lJ\lJl1:geninIDttdbar ode'r' ;unmittelibar unter 
Mtionalsoz~a:listtisch,em Zwang 'l?eänidleft oder 'ge-
löscht wonden ,ilSt. " ' . 

'(2) WeDill, ,die Anderung oder' iLöschung der 
F,irmanur durch, .eine vona.ngewangene Ent
zi,ehung (,§ 1, Albs. {I), des lDritten RücksteHungs
gesetzes] vonBcteiJägungenermögQimt, WOl1den 
[Sir, ist ,sä·e ,als umer JlJatäonoillsozäalÜ6cischem Zw.a:ng 
erfo1gt 3inzu~hen. 

§ 2. Geänderte F[rmen ikönn,en mit ,dem f.rü
heren Wordaut fortJgdühtt und w~eder m das 
Ha:nde'lm~gästerelingetnagen wer,de,n.' Die Vor
sch·riften der §§ 18,' 19 'und 30 H. G. Bo, § f, 
Aibs. 1(1), Satz 1, AiktiengesetlZ,§ 5, Albs. (1), 
Sa;tz 1 und 2, des Ge5etzes ü!b.er Gese~scha;fIlen 
mit 'beschränkter iHalftu:ng und § 4 des Gesetzes 
üher iErwe!'bs~ und WiirtschaftsgenosselllSchiaiften 
finden .'in ·diesem iFaHe keine Anwendung. 

, \ § 3. (1) Gelöschte F[l1men köIl:llJen oog,eachtet 
der ,im: § 2 'MlJgdührtJen VorschmJten, mit dem 
früheren WortLaut' fortg,eführt wer,den,w:enn 
sich' das ,neue Unternehmen wi,rts·chaf.t1Iid1 . ..ms 
Fort8eDzung ,des von der >gdöschi~Fi'I'lllli be
tmebenen dal1Stellt u~d dall"an :Per:sonenbetei1igt 
simd, die reIhst oder . ,deren Rechtsvol1gänger In
hahe·r ,des Unternehmens ,der 'gel&chten Firma 
w,aren oder ihm r.l'fs Gesel1sch.a:fter ,a;n>geID.örten, 
denen, ,aJber. dieses Vermögensrecht ep;tzogen [§ 1, 
Ahs.'(1), des Dritten Rück6tdlungsgesetzes} wor-' 
den ist. über die V OtraulSISetzl,ln:g ,der wirtscha.ft-

lIichen IFortsetzung und der IB'et.eiligung ist em 
GutJachten ,der zuständigen Landesk.ammer,der, 
gewerlblich,en Wirtschaft vor:iul~gen. 

(2) D1e Fortführung des 'WorÜw,tes ,einer ge
l:öschten, Fä'l''ffia bewirkt ke~ne Nachfolge :in ,die 
Rechte. und :PflichtJen des, von 'der' gelöschten 
Fä,rma ,betriebenen Unternehmens. 

§ 4. lISt in ,de'r F.~ma der Nam,e einte'r Person 
enth:dten, di.e zur Zeit der Anderung oder der 
LÖ\idrung .der F~rma {§ 1) Inhaber oder Gesell
schaf,tJer .des von äihr betni~be:hen UI).temehmens 
war, ,nicht: ,aberauch ,Inhaber oder Ges,eil:1schaft,er 
d.e&S von der neuenFirma :betr.j.eben~ ist, so be
,darf, es zu!'! iFor~fiihiung der Ei'rma der EinwilLi
>gIllng dieses GeseUsch:llfters. oder seiher Er,ben. . ' 

§ 5. (1) [)ie Begumtä~ungnach ,§ 2 oder § I 3 
roa;nn nur :im,AUlSpruch 'g,enomm,en wel1den, weDill 
die fortzuiführende f,irma; in:nerha:tb ein~ J.ahres 
nach Tnknafttreten .di.eses Gesetzes zur Reogoistrie
rurng ,angemeldet wä:rd. Das ßundesminister,ium 
if'Ür Ju"'t,iz k~nndj,e :Frist (durch Verol1dnung ve.r-
~:ing,ern. . 

(2) B-estJeht tim Z~tpunkte .der Registme'rUng 
der fort!2rufülhreillJden :Frurma -m .aersdben Ge-

I meinJde ,eine :gleich,e fir.ma,'so muß ihr, fal:1s sie 
ooch ,der Änderung oder Lös.m.ung ,der Eirma 
(§ 1) eängetmg,en wOl'den list, ein: Zus,a;tz beigefügt 
wel1den, ,durch den sie sich von ,der fortzuführen- '\ 
den f'irma deut:liich unl(,ersche~det. 

§ ~. AmtlSha;n.dhmgen, E~g'aJben, Protokolle, 
Aibschrifren, ,amtliche A'UlSfertigungen UIIlJd Zeug
nisse, ,die zu;r Durmf·ühru.ng der lBestümmungen I 
dieses Bundesgesetzes ,erforderlich ",ind, unter
liegen W'eder den Soompeil- und R~chltl!igeb'iilhren 
noch den Gerichtsgebiihre:n. 

§, 7. Mit ,der' ,VOIUziehu.ng ,dieses Bundesgesetzes 
. ilit dasBunJdesil:hln:ister~um für Justiz äm Einver
nehmen mit .den :beteiJl'bgten :Bundesm,j·nilStenen 
betmut. ' 

\ 
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